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Gesuch für die temporäre Benutzung des
öffentlichen Strassenraums

Planen Sie frühzeitig – planen Sie mit uns!
Möchten Sie ein Quartierfest organisieren, einen Umzugswagen abstellen oder eine Mulde auf einer
öffentlichen Fläche aufstellen? Beanspruchen Sie temporär öffentlichen Strassenraum für
Baumpflege oder ein Bauvorhaben? Nachfolgende erfahren Sie, worauf Sie achten müssen.

Die Nutzung von öffentlichen Strassen und Plätzen ist in der Gemeinde Köniz bewilligungs- und
gebührenpflichtig.

Bitte lesen Sie vor dem ausfüllen des Gesuchsformulars sorgfältig die nachstehenden Informationen durch.

Gesuche sind frühzeitig vor der Beanspruchung der öffentlichen Fläche einzureichen. Bei Unklarheiten
und besonderen Fragen hilft Ihnen das Polizeiinspektorat.

Achtung: Eine Veranstaltung kann je nach Art verschiedenen gesetzlich regulierte Bereiche
betreffen. Bitte informieren Sie sich ausführlich, welche Gesuche Sie zusätzlich einreichen müssen.
Eine Übersicht finden Sie unter «Eine Veranstaltung in der Gemeinde Köniz organisieren».

Bewilligungspflichtige Nutzungen 
Reservation von Parkfeldern/Abstellflächen für Umzugswagen, Mulden, Firmen- oder Baufahrzeuge
(Unterhalts- und Reparaturarbeiten, Serviceleistungen etc.)
Veranstaltungen wie Quartierfeste, Sportanlässe, Strassendarbietungen, Märkte etc.
Installationsflächen für Baustellen/Bauvorhaben, Grabarbeiten, Sondier-/Erdwärmebohrungen,
Container etc.
Temporäre Strassensperren (Fahrbahn/Gehwege) für Baumpflege/Sicherheitsholzerei,
Veranstaltungen, Bauarbeiten etc.

Erteilen der Bewilligung
Eine Bewilligung wird erteilt, wenn das Vorhaben keinen überwiegenden öffentlichen Interessen
entgegensteht (Zugang der Rettungsdienste, Verkehrssicherheit etc.).

Zusammen mit dem Gesuch für die temporäre Nutzung des Strassenraums sind weitere Dokumente wie
Situationspläne, Umleitungs- und Sicherheitskonzepte einzureichen.

Sicherheitskonzepte für Grossveranstaltungen (ab 500 Personen)
Ein Sicherheitskonzept macht auf mögliche Risiken und Szenarien aufmerksam, die während einer
Veranstaltung entstehen können. Es sorgt dafür, dass im Krisenfall richtig gehandelt werden kann und
den Verantwortlichen die notwendigen Schritte bekannt sind.

https://www.koeniz.ch/verwaltung/sicherheit-und-liegenschaften/sicherheit/polizeiinspektorat.page/945
https://www.koeniz.ch/freizeit/veranstaltung-organisieren.page/1522
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Das Polizeiinspektorat prüft nur die Plausibilität und Schlüssigkeit des eingereichten Konzepts.

Gastgewerbliche Einzelbewilligungen
Die Abgabe von Speisen und Getränken sowie der Handel mit alkoholischen Getränken benötigen in
der Regel zusätzlich eine gastgewerbliche Einzelbewilligung (Gastgewerbegesetzgebung).

Gebühren
Die Gebühren richten sich nach dem Gebührenreglement für das Baubewilligungsverfahren, die
baupolizeilichen Verrichtungen und die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes (Sondernutzung) in der
Gemeinde Köniz sowie nach dem Gebührentarif für das Polizeiinspektorat Köniz.

Weitere Informationen
Reglement mit Ausführungs- und Gebührenbestimmungen zum Baureglement und über die
Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes [pdf, 131 KB]
Gebührentarif für das Polizeiinspektorat Köniz [pdf, 99 KB]

Eingabe- und Bearbeitungsfristen
Damit Ihr Gesuch rechtzeitig bearbeitet und die Bewilligung erteilt werden kann, bitten wir Sie, das Gesuch
frühzeitig einzureichen. Bis zum Erhalt der Bewilligung ist mit folgenden Bearbeitungszeiten zu rechnen:

3 Arbeitstage bei Vorhaben ohne Auswirkung auf das Verkehrssystem (z. B. Reservation Parkplatz,
Wohnungsumzug, Muldenabstellplatz).
5 Arbeitstage bei Vorhaben mit geringfügigen Auswirkungen auf das Verkehrssystem (z. B.
Baumpflege, Tagesbaustelle).
4 Wochen bei Vorhaben mit wesentlichen Auswirkungen auf das Verkehrssystem, bestimmten
Verkehrsmassnahmen  und Strassensperrungen auf Gemeindestrassen (z. B. Bau- und
Unterhaltsarbeiten am Strassenkörper, Werksleitungen)
12 Wochen bei Grossvorhaben mit erheblichen/grossräumigen Auswirkungen auf das
Verkehrssystem und umfassenden Informations- und Verkehrsmassnahmen (z.B. mehrtägige
Festivals, Lauf-/Radsportveranstaltungen, Grossbaustellen)

Kontakt
Polizeiinspektorat

Gesuchsformular
Felder mit * müssen ausgefüllt werden.

https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/12119/725.11_reglement_ausfuehrungs_gebuehrenbestimmungen_baureglement.pdf?fp=3
https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/12119/725.11_reglement_ausfuehrungs_gebuehrenbestimmungen_baureglement.pdf?fp=3
https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/12478/553.11_gebuehrentarif_polizeiinspektorat.pdf?fp=2
https://www.koeniz.ch/verwaltung/sicherheit-und-liegenschaften/sicherheit/polizeiinspektorat.page/945

